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Anlage A 6.2/1 

 

Zu DIN 4108-2 

 

1 Der sommerliche Wärmeschutz erfolgt über die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes. 

 

2 Zu Abschnitt 5.2.2: 

Die aufgeführten Ausnahmen sind nur für einlagig hergestellte bzw. einlagig verlegte Dämmstoffplatten 

anzuwenden. 
 

 

Anlage A 6.2/2 

 

Zu DIN 4108-3 

 

Der Abschnitt 6 gilt nicht als Technische Baubestimmung. 
 

 

Anlage A 6.2/3 

 

Zu DIN 4108-4 

 

Für Dämmstoffe und Dämmputze mit ETA1 ist der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit wie folgt zu ermitteln: 

Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes, der 90 % der Produktion mit einer Aussage-

wahrscheinlichkeit von 90 % repräsentiert, ergibt sich der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit durch 

Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation mit dem 

Sicherheitsbeiwert  = 1,03. Zur Umrechnung für die Feuchte sind die in der ETA angegebenen Umrechnungs-

faktoren zu verwenden. 
____________ 
1 nach EAD/ETAG/CUAP 
 

 

Anlage A 6.2/4 

 

- gestrichen in der MVV TB 2023/1 - 
 

 

Anlage A 6.2/5 

 

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 

Ausführung von baulichen Anlagen unter Verwendung von nicht in DIN 4108-10:2021-11 aufgeführten 

Wärmedämmstoffen ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die Ausführung 

von Bauteilen mit Dämmprodukten gemäß den Ziffern 1.1 bis 1.4 bei Einhaltung der entsprechenden 

Anforderungen: 

 

1.1 Wärmedämmplatten aus mineralischem Material mit einer ETA auf Grundlage von EAD 040012-00-1201 

bzw. EAD 040012-01-1201: 

Anwendungs 
gebiet nach 
DIN 4108-10, 
Tabelle 1 

(Kurzzeichen) 

Grenzab
maße für 
Länge, 
Breite 

und 
Dicke 

Recht-
winklig-
keit 

Eben-
heit 

Zug-
festigkeit 
senkrecht 

Druck-
festig-
keit 
 

Dimensionsstabilität Wasseraufnahme bei 
teilweisem Eintauchen  

bei 
definierter 
Temperatur 

bei definierten 
Temperatur- 
und Feuchte-
bedingungen 

kurzzeitig langzeitig 

mm mm/m mm kPa kPa % % kg/m² kg/m² 

DAD ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - ≥ 200 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 3,0 

DAA ± 2 ≤ 5 ≤ 2 ≥ 80 ≥ 200 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 3,0 

DZ ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - - ≤ 1,0 ≤ 1,0 - - 

DI ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - ≥ 150 ≤ 1,0 ≤ 1,0 - - 

DEO ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - ≥ 150 ≤ 1,0 ≤ 1,0 - - 

WI ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - ≥ 150 ≤ 1,0 ≤ 1,0 - - 

WZ ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - - ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 3,0 

WAB ± 2 ≤ 5 ≤ 2 ≥ 80 ≥ 200 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 2,0 ≤ 3,0 

WAP ± 2 ≤ 5 ≤ 2 ≥ 80 ≥ 200   ≤ 2,0 ≤ 3,0 

WH ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - -   - - 

WTR ± 2 ≤ 5 ≤ 2 - -  - - 
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1.2 Dämmprodukte aus expandiertem Perlit (EPB) mit einer ETA auf Grundlage von EAD 040010-00-1201: 

Für die Anwendung gilt DIN 4108-10:2021-11, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biegefestigkeit. 

1.3 Dämmstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch mit einer ETA auf Grundlage von 

EAD 040635-00-1201: 

Das Produkt darf als Wärmedämmstoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD und DAA(dm) nach 

DIN 4108-10:2021-11 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung 

mindestens 100 kPa beträgt und für die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale 

Differenz der relativen Stauchungen von 5 % eingehalten wird. 

1.4 Produkte mit reflektierenden Schichten zur Wärmedämmung der Gebäudehülle mit einer ETA auf Grundlage 

von EAD 040007-00-1201: 

1.4.1 Anwendung 

Die Produkte dürfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm DIN 4108-10:2021-11 als 

nicht druckbelastete, zusätzliche Wärmedämmung auf der Innenseite wärmeübertragender Bauteile verwendet 

werden. 

Sie dürfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitterung und Durch-

feuchtung geschützt sind. 

1.4.2 Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes 

Die Berechnung des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen. 

Der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist wie folgt zu ermitteln:  

Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes („Core thermal resistance“ ohne benachbarte Lufträume) 

ergibt sich der Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes mittels Division durch den Sicherheitsbeiwert 

γ = 1,03. Bei Produkten auf Basis von Naturfaserdämmstoffen hat zusätzlich eine Umrechnung auf einen 

Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung der in der ETA angegebenen 

Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.  

In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedrückt werden (z.B. Befestigungsbereiche auf der 

Tragkonstruktion) ist der Wärmedurchlasswiderstand der Produkte nicht für den Nachweis anzusetzen. 

1.4.3 Wärmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelüfteten Lufträumen 

Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten, unbelüfteten 

Lufträumen mit einer Länge und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke nach DIN EN ISO 6946:2018-03, 

Anhang D, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen: 

◼ Emissionsgrad ε der Oberfläche der Produkte gemäß ETA

◼ ha nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle D.2, mit ΔT = 10 K

◼ hro = 5,7 W/(m²·K)

Es dürfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten berücksichtigt werden, bei denen die Produkte vor Verschmutzung 

und Witterung geschützt auf der Innenseite der Konstruktion eingebaut werden. 

1.4.4 Klimabedingter Feuchteschutz 

Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3:2018-10 sind für die 

Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen. 

2 Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmprodukten aus pflanzlichen oder tierischen Fasern gemäß 

DIN 4108-10:2021-11, Tabellen 15 und 20 gilt Folgendes: 

Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber Schimmelpilz müssen die Dämmprodukte in die Klasse 0 eingestuft sein. 

Alternativ ist durch hygrothermische Simulation nachzuweisen, dass ein Risiko gegenüber Schimmelpilzbefall nicht 

gegeben ist. 

Werden die Dämmprodukte trocken verarbeitet, dürfen sie auch für Außenbauteile GK 0 (Gebrauchsklasse 0 nach 

DIN 68800-2:2012-02) mit Ausnahme von Bild A.8, Schicht Nr. 7 in Fällen verwendet werden, in denen nach 

DIN 68800-2:2012-02 Dämmstoffe mit Verwendbarkeitsnachweis für bestimmte Anwendungen gefordert sind, 

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 2023/1 (Quelle: DIBt-Mitteilungen)



Anlagen  |  Teil 

 

 Seite 67 von 352 

wenn folgende Leistungen ausgewiesen sind: 

◼ Dichte im eingebauten Zustand 25 kg/m³ bis 155 kg/m³ 

◼ Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ≤ 3 

◼ Massebezogener Feuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2013-12 bei 23 °C/80 % relative Luftfeuchtigkeit 

≤ 0,19 kg/kg. 

 
____________ 
1 nach Landesrecht 
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